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B~C Ihr Sehreib~ vom 29. Jwri 2005 

im HinbliQk auflbr o .. a. Schreiben teile ich mit, dass ~eh dem Untersncb.ungsausschuss den 

von Dm=t erbetenen handschriftlichen V er.m.erk des Chefs des Bundeskanzleramtes nicht 

zur Ver.fiigung stellen kann. 
> 

Vorab möchte ic~ b~ dass es sich:~ andD.rs als von Ihnen sngenommen, nicht um 

einen achtseitigen bandscllriftlichen Veanark handelt. Die handschriftliche Notiz erfolgte 

auf dem siebettseifigen Erlass vom 3. März 2000. Sie wurde auf die erste Seite (Vordet~ 

und Rückseite) geschrieben. 

Die handschrlftliche Notiz enthält die Weisung an den Abteilungsleiter 2 des ·Bundes ... 

kanzleramtes, bis zur Kabinettsi't%t.mg am 1 S. März 2000 eine gemeinsame Haltung von 
Auswärtigem Amt und dem Bundesministerium des Innem zu erarbeiten.. 
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Nach der R~preclmng des Bundesverfassungsgenchts sind auch bei abgeschlossenen 

Vorgängen Fälle möglich, in denen die Regierung aüs dea:n Kernbereich exekutiver 

Eigenverantwortung geheim zu haltende Trsts-men ~~Zuteilen nicht verpflichtet ist. 

Der handschriftliche Verm.e.tk ist dem Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung 

zuzuordnen> da er auf die Wulensbildung der Bundesreperong abzielt. Rr diente ins­

besondere der Vorbereitung von R.essorteo.tsclleidungen:t die sich in ressortübetgreifenden 

und intem.en Abstimmungsprozessen vollzogen (vgL BVerfGB 67., 100) 139) .. Wenngleich 

eine K.abinettbefassupg zum .Brlass vom 3. März 2000 ta1säcblich ni'ht stattgefunden ha~ 

handelt sich mn einen Vermerk der im unmittelbaren Vorfeld von Regie.mngsberatungen 

...", und ~!Scheidungen entstanden ist. 

. _../ 

Aucll nach nochmaliger Abwägung mscben den gegenläufigen BeJang~ des exekutiven 

Gebeißlbaltungsbedii.r.fuisses und der Information des Untersuc:h:ttngsausschusses sowie 

unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des iia.gli~en V ennerks,. würde die Vor­

Jage des Vermerks im Sinne der Vorgaben des BundesvetfassUllgSgerichts die Funktions­

fähigkeit und Eigenverantwortung der Bundesregierung bee:inträclltigen (vgl. BVerfG, 

Beschluss vom 30~ März 2004, Absatz 53)~ qm dem Inibnnationsbegehren de$ Unter­

suchungsausschusses weitestmöglich entgegen zu komme:nj habe ich Ihnen den Inhalt des 

V~ks Zlllhrer Kenntnis zusammengeiasst . 

Mit freundlichen Grüßen 

Im. Auftrag 
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